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ges Programm für die Gestaltung 
der Beziehungen zwischen den so
zialistischen und kapitalistischen 
Staaten bekräftigt. Die Teilnehmer 
erklärten sich bereit, alle Bestim
mungen der Schlußakte unilateral, 
bilateral und multilateral umfas
send durchzuführen. Sie vereinbar
ten ein nächstes Folgetreffen ab 
November 1980 in Madrid, drei 
Expertentreffen und ein Wissen
schaftliches Forum. Die USA und 
ihre engsten NATO-Verbündeten 
verhinderten jedoch konkrete 
Übereinkünfte zur weiteren 
Durchsetzung der Prinzipien und 
Empfehlungen der Schlußakte, ins
besondere durch dringliche Maß
nahmen militärischer Entspan
nung. Das zweite Folgetreffen fand 
in Madrid statt (11. 11. 1980-9. 9. 
1983). Es wurde durch die imperia
listische Konfrontationspolitik 
(u. a. erzwungene Unterbrechung 
der Verhandlungen, März bis Nov. 
1982) außerordentlich belastet. 
Dank der prinzipiellen Haltung der 
Warschauer Vertragsstaaten und 
dem Realitätssinn neutraler und 
nichtpaktgebundener Staaten 
konnte das Treffen mit der Bestäti
gung eines Abschließenden Doku
ments im Konsens aller 35 Teilneh
merstaaten durch deren Außenmi
nister erfolgreich abgeschlossen 
werden. Die Bedeutung der 
Schlußakte für den gesamteuropä
ischen Prozeß der Sicherheit und 
Zusammenarbeit wurde bekräftigt. 
Das Madrider Treffen faßte den 
Beschluß, eine Konferenz über Ver
trauens- und sicherheitsbildende 
Maßnahmen und Abrüstung in Eu
ropa einzuberufen, die in zwei 
Phasen ab Januar 1984 in Stock
holm tagen sollte. Auf der Grund
lage der Bekräftigung der Prinzi
pien der Schlußakte als Ganzes 
und in ihrer Einheit wurden spezi
fische Regelungen zur Zusammen
arbeit auf verschiedensten Gebie
ten getroffen. Ferner vereinbarten 
die Teilnehmer ein nächstes Folge
treffen ab Nov. 1986 in Wien, vier

Expertentreffen bzw. Seminare 
und ein Kulturforum. Die erste 
Phase der Konferenz über Vertrau
ens- und sicherheitsbildende Maß
nahmen und Abrüstung in Europa 
wurde am 17.1. 1984 in Stockholm 
auf' Außenministerebene eröffnet. 
Am 22.9. 1986 nahmen die Vertre
ter der 35 KSZE-Teilnehmer im 
Konsens das Dokument über Ver
trauens- und sicherheitsbildende 
Maßnahmen und Abrüstung in Eu
ropa an. Darin verpflichten sich die 
Staaten, in ihren gegenseitigen Be
ziehungen sowie in ihren interna
tionalen Beziehungen im allgemei
nen weder Gewalt anzuwenden 
noch damit zu drohen. Um die Ge
fahr des Ausbruchs von bewaffne
ten Konflikten, von Mißverständ
nissen und Fehleinschätzungen mi
litärischer Aktivitäten zu verrin- 
ern, vereinbarten die Teilnehmer 
onkrete Regeln für die vorherige 

Ankündigung und Beobachtung 
von bestimmten militärischen Akti
vitäten. So müssen u. a. Manöver 
mit mehr als 13000 Mann oder 
300 Panzern 42 Tage vorher ange
kündigt werden. Als Begrenzung 
militärischer Aktivitäten wurde 
festgelegt, daß Übungen mit mehr 
als 75000 Mann nicht durchgeführt 
werden dürfen, es sei denn, sie 
werden 2 Jahre vorher angekün
digt. Übungen mit mehr als 40000 
Soldaten müssen 1 Jahr im voraus 
bekanntgegeben werden. Führt ein 
Staat Manöver mit mehr als 17000 
Mann durch, muß er dazu Beob
achter aus allen Teilnehmerländern 
der KSZE einladen. Das Dokument 
behandelt ferner die Jahresüber
sichten, die alle Teilnehmerstaaten 
über die von ihnen geplanten, der 
vorherigen Ankündigung unterlie
genden Aktivitäten untereinander 
austauschen werden. Fixiert wur
den einschränkende Bestimmun
gen und Festlegungen für die Ein
haltung und Kontrolle der verein
barten Maßnahmen zur Vertrau
ensbildung, die als politisch ver
bindlich erklärt wurden und ab 1.1.


